




 
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE 

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL 
 

XVII. Gesetzgebungsperiode – 2025    Bozen, den 4. August 2025 
        Prot. Nr. 2712 RegRat 
 

Nr. 154/XVII 
 

An den  
Präsidenten des Regionalrates 
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________________________ 
 

A N F R A G E 
 

 

Folgenabschätzung bezüglich des Staatsgesetzes Nr. 379 vom 14. Dezember 2000 (betreffend 

die Zuerkennung der italienischen Staatsbürgerschaft an Nachkommen von 

Auswanderern aus Gebieten des ehemaligen österreichisch-ungarischen 

Kaiserreichs) und Angaben zu den Rechtsstreitigkeiten 
 

 

Artikel 18 des Gesetzes Nr. 91 vom 5. Februar 1992 stellte Personen, die in den Gebieten des 

ehemaligen österreichisch-ungarischen Kaiserreiches ansässig waren und vor dem 16. Juli 1920 (dem 

Tag des Inkrafttretens des Vertrags von Saint-Germain-en-Laye) ausgewandert sind, sowie deren 

Nachkommen den Ausländern italienischer Herkunft oder den auf dem Gebiet der Republik 

Geborenen im Hinblick auf den Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Dekret des Präsidenten der 

Republik gleich, sofern sie seit mindestens drei Jahren rechtmäßig in Italien ansässig sind. 

 

Das Innenministerium und das Außenministerium haben Artikel 18 jedoch restriktiv ausgelegt, indem 

sie den Begriff der „Nachkommen“ lediglich auf Personen mit mindestens einem Elternteil oder 

einem Vorfahren in gerader Linie zweiten Grades beschränkt und die Reduzierung der Ansässigkeit 

auf zwei Jahre nicht zur Anwendung gebracht haben. 

 

Diese restriktive Auslegung hat sich als unzureichend erwiesen, um dem berechtigten Anliegen der 

Nachkommen jener italienischen Gemeinschaften gerecht zu werden, die aus den Gebieten des 

ehemaligen österreichisch-ungarischen Kaiserreiches stammten und auswanderten – vor allem in die 

Vereinigten Staaten sowie, ab 1875, auch nach Brasilien, wo sie zur Besiedlung weiter Landstriche 

in den Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul beitrugen. 

 

Die Nachkommen dieser Auswanderer gehören heute bereits der vierten oder fünften Generation an 

und blieben damit über einen langen Zeitraum von jeglicher Anerkennung ausgeschlossen. Dies 

geschah, obwohl sie ein starkes Bewusstsein für ihre Identität und nationale Zugehörigkeit bewahrt 

haben, ihren ursprünglichen Dialekt weiterhin verwenden und kulturelle wie soziale Traditionen 

pflegen – oftmals in ländlichen Gegenden, die sich über mehr als ein Jahrhundert kaum verändert 

haben, trotz der in Brasilien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unternommenen Versuche der 



 

Unterdrückung der nationalen Identität. 

 

Diese Situation hat zu einer gravierenden Diskriminierung geführt, denn diese Gemeinschaften leben 

in denselben Gebieten wie die Venetier, Friulaner und Lombarden, denen bis heute die italienische 

Staatsbürgerschaft jure sanguinis ohne jede Beschränkung nach Generationen zuerkannt worden ist. 

Die Nachkommen der aus Trentino-Südtirol, aus Teilen Friaul-Julisch Venetiens und aus Istrien 

Ausgewanderten haben sich stets ebenso als Italiener erachtet wie die anderen, mussten jedoch 

erfahren, dass ihre Zugehörigkeit nicht in gleicher Weise anerkannt und ihre italienische Identität 

nicht vollumfänglich gewürdigt wurde. 

 

Zahlreiche Auswanderer, die aus sich damals unter österreichisch-ungarischer Souveränität 

befindlichen Gebieten – insbesondere aus dem Trentino und aus Südtirol – stammen, verloren ihre 

ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgrund des Kaiserlichen Patents vom 24. März 1832 (IV. 

Abschnitt, Artikel 9) sowie wegen der unterbliebenen Option im Anschluss an den Vertrag von Saint-

Germain (10. September 1919), die innerhalb eines Jahres nach dessen Inkrafttreten (16. Juli 1920) 

hätte ausgeübt werden müssen. Sie wurden somit zu Staatenlosen und verloren die Möglichkeit, die 

Staatsbürgerschaft jure sanguinis an ihre Nachkommen weiterzugeben. 

 

Die Bestimmung des Artikels 18 des Gesetzes Nr. 91 von 1992 erwies sich daher als nicht auf die 

neuen Generationen anwendbar: Die „unmittelbaren Betroffenen“ waren inzwischen verstorben, 
deren Kinder bereits hundertjährig und die Enkel zu alt, um die Voraussetzung eines dreijährigen 

Wohnsitzes in Italien erfüllen zu können. 

 

Es sind zahlreiche Gesetzesinitiativen eingereicht worden, um diese Ungleichbehandlung zu 

beseitigen, darunter auch die Gesetzentwürfe der Senatoren Gubert und Tarolli (Nr. 503 vom 22. Mai 

1996) und des Kammerabgeordneten Schmid (Nr. 4541, vorgelegt am 11. Februar 1998). Diese 

zielten darauf ab, die in den einst zum österreichisch-ungarischen Kaiserreich gehörenden Gebieten 

Trentino-Südtirols ansässigen Personen und deren Nachkommen den italienischen Staatsbürgern 

gleichzustellen. 

 

Als Antwort auf dieses weitverbreitete Anliegen wurde das Gesetz Nr. 379 vom 14. Dezember 2000 

erlassen, mit dem Bestimmungen über die Anerkennung der italienischen Staatsbürgerschaft für 

Personen eingeführt wurden, die in den ehemals zum österreichisch-ungarischen Kaiserreich 

gehörenden Gebieten geboren wurden und dort bereits ansässig waren, sowie für deren Nachkommen.  

 

Die wesentlichen Bestimmungen des heute nicht mehr wirksamen Gesetzes Nr. 379/2000 sehen vor, 

dass: 

 

- das Gesetz auf Personen Anwendung findet, die in den Gebieten des österreichisch-

ungarischen Kaiserreiches geboren bzw. ansässig und vor dem 16. Juli 1920 ins Ausland 

ausgewandert waren, sowie auf deren Nachkommen; 

- diese Gebiete sowohl die heute italienischen Gebiete (wie Trentino-Südtirol) als auch jene 
umfassen, die aufgrund der Friedensverträge von Paris (1947) und von Osimo (1975) an 
Jugoslawien abgetreten wurden; 

- die italienische Staatsbürgerschaft diesen Personen und ihren Nachkommen zuerkannt 
wird, sofern sie innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes eine 
entsprechende Erklärung gemäß den Bestimmungen des Artikels 23 des Gesetzes Nr. 91 



 

vom 5. Februar 1992 abgeben; die Frist wurde nachfolgend durch das Gesetzesdekret Nr. 
273 vom 30. Dezember 2005, das mit Änderungen mit dem Gesetz Nr. 51 vom 23. Februar 
2006 in Gesetz umgewandelt worden ist, um weitere fünf Jahre verlängert; 

- Artikel 18 des Gesetzes Nr. 91 vom 5. Februar 1992 gilt als aufgehoben; 

- ausgeschlossen sind Personen, die in Gebiete der heutigen Republik Österreich 

ausgewandert sind. 

 

Das Gesetz Nr. 379 vom 14. Dezember 2000 stellte eine wichtige historische Anerkennung 

der Nachkommen der aus dem Trentino und aus Julisch Venetien stammenden italienischen 

Auswanderer dar, die infolge des Vertrags von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919 

staatenlos geworden waren. 

 
- Dies vorausgeschickt,  

 
befragen die unterfertigten Regionalratsabgeordneten die Regionalregierung, 

 um Folgendes zu erfahren:  

 

1. ob sie über detaillierte Angaben – insbesondere hinsichtlich der nachstehend angeführten 
Punkte - zur Folgenabschätzung des Gesetzes Nr. 379 vom 14. Dezember 2000 verfügt und 
ob sie diese weiterzuleiten gedenkt: 

- Anzahl der Staatsbürgerschaftsanträge, die von aus dem Trentino-Südtirol vor dem 16. Juli 
1920 ausgewanderten Bürgern und deren Nachkommen gestellt wurden; 

- tatsächlich gewährte Anerkennungen; 
- etwaige im Verfahren aufgetretene Schwierigkeiten; 
 
2. Welche Daten liegen über Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren im Zusammenhang 

mit der Anwendung des genannten Gesetzes vor und was waren die Hauptgründe der 
Auseinandersetzungen? 

 
3. Sind diese Streitfälle mit jenen verglichen worden, die von Nachkommen von Auswanderern 

aus anderen Regionen angestoßen worden sind, auch um mögliche Unterschiede in der 
Behandlung oder Besonderheiten im Zusammenhang mit der Herkunft aufzuzeigen? 
 

 
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
         Paul Köllensperger 
         Alex Ploner 
         Franz Ploner 
         Maria Elisabeth Rieder 
 

 

 

 

 


